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MUSTER 

für eine

Anstellungsverfügung

zwischen 

der Erziehungsdirektion des Kantons X (verfügende Behörde),
oder der Schulkommission der Gemeinde Y (verfügende Behörde),

oder…(verfügende Behörde)

und

Herr Hans Muster, 01.01.1960 von Musterwil, wohnhaft an der Beispielstrasse 1 in 1234 Beispielshausen (Arbeitnehmer)

Gestützt auf folgende Gesetzesbestimmungen (Gesetze/Verordnungen/Dekrete angeben, inkl. Fundstelle) wird nachstehendes Anstellungsverhältnis begründet: 

I. Individuelle Verfügungsbestimmungen

Funktion:
z. B. Schulleiter Unterstufe (Schulhaus/Sekundarschule usw.)

Beginn Arbeitsverhältnis:
Datum
Erster Arbeitstag:
Datum
Beschäftigungsdauer:
Unbefristet/befristet bis am
Probezeit:
(z.B. 3 Monate ab Vertragsbeginn)

Beschäftigungsgrad:
In Prozenten oder Lektionen. Dies ent-spricht einem Normalpensum von XX Wochenstunden und XX Jahresstunden
Gehalt: 
Das Gehalt wird in der Lohnklasse XX Stufe YY entsprechend der Lohnskala des Kantons X festgelegt.
Anspruch auf den 13. Monatslohn besteht erst ab dem vierten Anstellungsmonat, dies jedoch rückwirkend ab Anstellungs-beginn. Die Auszahlung erfolgt jährlich/halbjährlich/monatlich.

Gesetzliche Abzüge:
AHV/IV/EO-, Arbeitslosenversicherungs-beiträge; Pensionskassenbeiträge, wenn der Minimallohn erreicht wird; Prämien für Nichtberufsunfälle, wenn der Minimal-beschäftigungsgrad erreicht wird.

Übrige Entschädigungen/Spesen:
Wenn vorhanden
Kündigungsfrist- und termin:
beidseitig: z. B. während Probezeit: 7 Tage auf jedes Wochenende; danach: 3 Monate auf Monatsende/Semesterende
Feriendauer:
z. B. bis zum erfüllten 59. Altersjahr:


5 Wochen (25 Arbeitstage)

Ab dem 60. Altersjahr: 

6 Wochen (30 Arbeitstage)

Versicherungen:
Der Arbeitnehmer ist durch seinen Arbeitgeber gegen Berufsunfälle ver-sichert. Arbeitnehmer, die einen Beschäftigungsgrad von mindestens 20% aufweisen, sind ausserdem gegen Nicht-berufsunfälle versichert. 
Die Lohnfortzahlung bei Krankheit richtet sich nach Art. XX des Personalreglements (Fundstelle angeben).
Berufliche Vorsorge:
Der Arbeitnehmer ist bei der Pensions-kasse des Verwaltungspersonals des Kantons X angeschlossen (sofern er das gesetzliche Minimaleinkommen nach BVG erreicht).

II. Tätigkeitsbereich

1. Aufgaben

Der Schulleiter ist der Leiter der (Primarschule Beispielhausen) und trägt damit die pädagogische und administrative Verantwortung für die Schule. Der Schulleiter arbeitet mit den Behörden und den Schulkommissionen zusammen und sorgt für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie der schulinternen Richtlinien. 

Sein Aufgabenbereich umfasst dabei insbesondere folgende Arbeiten (Liste nach individuellen Bedürfnissen abänderbar, siehe Checkliste): 

a. Pädagogische Aufgaben

b. Administrative Aufgaben

c. Zusätzliche Aufgaben

2. Kompetenzen

Die Kompetenzen des Schulleiters sind geregelt in (Quelle angeben). Oder analog „Aufgaben“ systematisch auflisten. 
III. Weitere Bestimmungen

1. Überstundenregelung

Reicht das Normalpensum nicht aus, um alle anfallenden Arbeiten zu erledigen, verpflichtet sich der Arbeitnehmer, im Rahmen des ihm zumutbaren, zum Leisten von Überstunden. Diese werden kompensiert oder mit einem Zuschlag von 25% auf dem Bruttogehalt entschädigt.

2. Ferienbezugsregelung

Die Ferien sind während den offiziellen Schulferien zu beziehen.

Mindestens zwei Ferienwochen pro Jahr müssen zusammenhängend bezogen werden.

3. Schwangerschaft

Nach der Niederkunft hat die Arbeitnehmerin einen Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen (Mindestregelung: Art. 316f. OR, SR 220 und Art. 16ff. EOG, SR 834.1). 

4.  Erfüllung gesetzlicher Pflichten

Der Erwerbsersatz bei der Erfüllung gesetzlicher Pflichten richtet sich nach dem Erwerbsersatzgesetz (Art. 1a und 4ff. EOG, SR 834.1) und Art. 324b OR. 

5. Weitere Bestimmungen
6. Allgemeine Bestimmungen
Einen integrierten Bestandteil der vorliegenden Anstellungsverfügung bilden:

· kantonales Personalgesetz (Fundstelle angeben)

· kantonales Gesetz / Verordnung über die Schulleiterinnen und Schulleiter (Fundstelle angeben)

· etc.

Die Regelungen des Einzelarbeitsvertrages des Schweizerischen Obligationenrechts (SR 220) werden analog angewandt. 
Ort, Datum:



Unterschrift der zuständigen Personen der verfügenden Behörde:


Die vorliegende Verfügung ersetzt die Verfügung vom    
Zu eröffnen an:

- Herr Hans Muster, Beispielstrasse 1, 1234 Beispielshausen
Mitzuteilen an:

- Finanzverwaltung des Kantons X, Abteilung Lohnbuchhaltung, Adresse

- Schulkommission der gemeinde Beispielshausen

- etc.

Rechtsmittelbelehrung (falls gesetzlich vorgesehen)
Diese Anstellungsverfügung kann binnen 30 Tagen seit Eröffnung mit Beschwerde bei der zuständigen Stelle des Kantons X angefochten werden. Die Beschwerde muss in drei Exemplaren eingereicht werden und einen Antrag, eine Begründung und die Unterschrift enthalten. Die angefochtene Anstellungsverfügung und weitere Beweismittel sind beizulegen.
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